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  Das Konzept
Der Personenschaden gilt als einer der 
kompliziertesten Bereiche im gesamten 
Schadensrecht. Dieses Buch verschafft 
Ihnen einen raschen Überblick über alle 
aktuell relevanten Entscheidungen zum 
Personenschaden. 

Die 3. Auflage bringt das Werk nicht nur auf 
den neuesten Stand, sondern ergänzt es 
auch um zahlreiche neue Entscheidungen 
in allen Kapiteln. Die thematische Sortie-
rung unter Angabe des Aktenzeichens lässt 
Sie leicht die richtige Entscheidung finden. 

Der Inhalt
Der Autor hat die neuesten sowie grund-
legende ältere Entscheidungen bearbeitet 
und dabei auf den wesentlichen Inhalt 
reduziert, der zu ihrem Verständnis und der 
Arbeit in der Praxis erforderlich ist.

Erfasst werden wichtige Entscheidungen zu 
folgenden Themenbereichen: 
•   Problematische Personenschäden 

(psychischer Primär- und Folgeschaden) 
•    Sozialversicherungsrechtliche Haftungs-

ausschlüsse 
•    Sonstige Haftungsausschlüsse und 

Haftungserleichterungen 
•    Anspruchsübergänge und SVT-Regress 
•    Mitverschulden, Kausalität und Zurech-

nungszusammenhang  
•    Erwerbsschaden und Rentenschaden 
• Prozessrecht, Rechtskraft, Schmerzens-

geld und Hinterbliebenengeld

Der Autor  
 Wolfgang Wellner war als Richter am BGH 
rund 20 Jahre Mitglied des für das Scha-
densersatzrecht zuständigen VI. BGH-Zivil-
senats. Er ist erfahrener Autor im Bereich 
des Schadensrechts und gilt durch zahl-
reiche Publikationen sowie als Dozent zu 
diesem Thema als ausgewiesener Experte. 
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Vorwort

Der Erfolg meines – nunmehr bereits in der 6. Auflage erschienenen – Buches
„BGH-Rechtsprechung zum Kfz-Sachschaden“ hat mich ermutigt, auch das Werk
„BGH-Rechtsprechung zum Personenschaden“ in einer 3. Auflage mit vielen neuen
wichtigen BGH-Entscheidungen zum Personenschaden zu aktualisieren.

Einer der umfangreichsten Zust�ndigkeitsbereiche des VI. Zivilsenats des BGH be-
trifft die SchadensersatzansprÅche bei Unf�llen, insbesondere im Straßenverkehr.
Der Senat hat das Personenschadensrecht durch viele Entscheidungen gepr�gt.

Das vorliegende Buch soll dem Praktiker einen raschen �berblick und damit einen
schnellen Zugriff auf eine Auswahl wichtigster Entscheidungen zu bestimmten
Themenbereichen ermÇglichen. Das Werk basiert auf meinem Verst�ndnis der Ent-
scheidungen und meinen langj�hrigen Erfahrungen als Richter des VI. Zivilsenats
des BGH. Die ausgew�hlten Entscheidungen sind von mir bearbeitet und auf den
wesentlichen Inhalt reduziert worden, der zu ihrem Verst�ndnis und der Arbeit in
der Praxis erforderlich ist. Es stellt damit nicht nur eine wesentliche Arbeitserleich-
terung, sondern auch eine wichtige Argumentations- und Diktierhilfe dar. Das
Buch findet in jeder Aktentasche Platz und sollte ein st�ndiger Begleiter bei der
Personenschadenbearbeitung und in der forensischen Praxis sein.

Auf die Wiedergabe von Fundstellenzitierungen in den einzelnen Entscheidungen
habe ich teilweise verzichtet. Die Fundstellen sind jedoch dort verblieben, wo even-
tuell wertvolle weitere Hinweise zu erwarten sind.

Falls im Einzelfall auf die in diesem Buch nicht zitierten weiteren Fundstellen Wert
gelegt wird, empfehle ich einen Zugriff auf die Entscheidungen im Original, nach-
dem ihre Relevanz mithilfe dieses Buches erkannt worden ist.

Karlsruhe, im September 2024 Wolfgang Wellner
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§1 Problematische Personensch�den

A. Der psychische Prim�rschaden

1. Schocksch�den naher AngehÇriger

BGH, Urt. v. 11.5.1971 – VI ZR 78/70, BGHZ 56, 163 = VersR 1971, 905
BGB §§ 823 Abs. 1, 254, 846, 242, 847

1. Die seelische ErschÅtterung („Schockschaden“) durch die Nachricht vom
tÇdlichen Unfall eines AngehÇrigen begrÅndet einen Schadensersatzanspruch
gegen den Verursacher des Unfalls nicht schon dann, wenn sie zwar medizinisch
erfassbare Auswirkungen hat, diese aber nicht Åber die gesundheitlichen Beein-
tr�chtigungen hinausgehen, denen nahe AngehÇrige bei Todesnachrichten er-
fahrungsgem�ß ausgesetzt sind. Der Schutzzweck des § 823 Abs. 1 BGB deckt
nur Gesundheitsbesch�digungen, die nach Art und Schwere diesen Rahmen
Åberschreiten.

2. Bei einer durch den Unfall eines AngehÇrigen seelisch vermittelten Gesund-
heitssch�digung ist, wenn den unmittelbar Verletzten ein Mitverschulden trifft,
§ 846 BGB auch nicht entsprechend anwendbar (Abweichung von RGZ 157,
11); es kommt aber nach §§ 254, 242 BGB eine Anrechnung des fremden Mit-
verschuldens in Betracht, weil die psychisch vermittelte Sch�digung nur auf ei-
ner besonderen persÇnlichen Bindung an den unmittelbar Verletzten beruht.

a) Der Fall

Der Ehemann der Kl�gerin wurde am 6.3.1965 im Alter von 64 Jahren durch den
Personenkraftwagen des Beklagten tÇdlich verletzt. Mit der Klage verlangte die da-
mals 50 Jahre alte Kl�gerin Ersatz fÅr Gesundheitssch�den, die sie selbst gelegent-
lich des Unfalltodes des Ehemannes erlitten haben will. Das LG hat der Klage voll,
das OLG hat ihr teilweise stattgegeben. Die zugelassene Revision des Beklagten
fÅhrte zur Aufhebung und ZurÅckverweisung an das Berufungsgericht.

b) Die rechtliche Beurteilung

Das Berufungsurteil war schon insoweit nicht haltbar, als es Åberhaupt eine durch
die Unfallnachricht ausgelÇste echte GesundheitsstÇrung (vgl. BGH, Urt. v.
9.11.1965 – VI ZR 260/63, VersR 1966, 283, 285 ff.; OLG Freiburg JZ 1953, 709,
705) bei der Kl�gerin bejaht hatte.

Das geltende Recht versagt bewusst – von hier nicht einschl�gigen Sonderf�llen ab-
gesehen – einen Anspruch fÅr Sch�den durch zugefÅgten seelischen Schmerz, so-
fern dieser nicht wiederum eine Auswirkung der Verletzung des (eigenen) KÇrpers
oder der (eigenen) Gesundheit ist. Mit dieser Entscheidung des Gesetzgebers ist es
zwar vereinbar, dass ein selbstst�ndiger Schadensersatzanspruch demjenigen zu-
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steht, bei dem eine ungewÇhnliche, „traumatische“ Auswirkung des Unfallerlebens
oder der Unfallnachricht sich in einer echten kÇrperlichen oder geistig/seelischen
Gesundheitssch�digung verwirklicht. Auch der Umstand, dass diese ungewÇhnli-
che Erlebnisreaktion im Einzelfall nur auf der Grundlage einer vorgegebenen orga-
nischen oder seelischen Labilit�t mÇglich gewesen sein mag, dem Unfallerleben
also nur eine auslÇsende Wirkung zukam, steht – unbeschadet der von der Recht-
sprechung fÅr die Sonderf�lle der Zweckneurosen und der Åberholenden Urs�ch-
lichkeit entwickelten Grunds�tze – der Anerkennung eines Schadensersatz-
anspruchs nicht entgegen. Andererseits gilt es zu beachten, dass nach allgemeiner
Erkenntnis und Erfahrung ein starkes negatives Erlebnis, das Empfindungen wie
Schmerz, Trauer und Schrecken hervorruft, regelm�ßig physiologische Abl�ufe
und seelische Funktionen in oft sehr empfindlicher Weise stÇrt. Schon solche StÇ-
rungen als Gesundheitsbesch�digungen i.S.d. Vorschrift des § 823 Abs. 1 BGB an-
zuerkennen, w�re mit der verbindlichen Entscheidung des Gesetzes nicht vereinbar.
Vielmehr ist jedenfalls bei den F�llen, in denen die psychisch vermittelte gesund-
heitliche Beeintr�chtigung vom T�ter nicht gewollt war, unabh�ngig von der her-
kÇmmlichen Ad�quanzformel eine Beschr�nkung auf solche Sch�den erforderlich,
die nicht nur in medizinischer Sicht, sondern auch nach der allgemeinen Verkehrs-
auffassung als Verletzung des KÇrpers oder der Gesundheit betrachtet werden. Des-
halb mÅssen unter Umst�nden auch Beeintr�chtigungen ersatzlos bleiben, die zwar
medizinisch erfassbar sind, aber nicht den Charakter eines solchen „schockartigen“
Eingriffs in die Gesundheit tragen; so kÇnnen die oft nicht leichten Nachteile fÅr
das gesundheitliche Allgemeinbefinden, die erfahrungsgem�ß mit einem tief emp-
fundenen Trauerfall verbunden sind, regelm�ßig keine selbstst�ndige Grundlage
fÅr einen Schadensersatzanspruch bilden.

Der PrÅfung nach diesen Grunds�tzen hielt das Berufungsurteil nicht stand.

Der Sachverst�ndige hatte lediglich in allgemeiner Form den Eintritt eines „schwe-
ren seelischen Schocks“ best�tigt, wobei seine unmittelbar anschließenden AusfÅh-
rungen sogar Zweifel erweckten, ob er damit den medizinischen Befund des Haus-
arztes best�tigen wollte. Von weiter gefragten Begleiterscheinungen hat er keine
bejaht, sie vielmehr im Rahmen seiner eigenen BeobachtungsmÇglichkeit verneint.
Dem Berufungsgericht konnte nicht gefolgt werden, wenn es schon aus dieser Be-
kundung des Sachverst�ndigen ohne RÅckfrage eine anspruchsbegrÅndende Ge-
sundheitssch�digung der Kl�gerin entnehmen will.

Mit einem „schweren seelischen Schock“ bezeichnet die Umgangssprache eine
heftige reaktive GemÅtsbewegung, die keinen Krankheitscharakter aufzuweisen
braucht. Der �rztlichen Terminologie ist der Begriff des Schocks als psychopatho-
logischer Zustand fremd. Der pathologische Begriff des „Schocks“ bezeichnet –
wenn man vom Sonderfall der „Schocktherapie“ absieht – lediglich eine akute
KreislaufstÇrung (vgl. hierzu Pschyrembel: Klinisches WÇrterbuch, Stichwort
„Schock“), die mitunter auch durch ein Unfallerlebnis (weniger durch eine bloße
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Unfallnachricht) ausgelÇst werden kann. Dieser Prozess ist seiner Natur nach vorÅ-
bergehend, kann aber zu bleibenden organischen Sch�den fÅhren. Dass der Gutach-
ter dergleichen bekunden wollte, war nicht ersichtlich.

Daneben kann ein Unfallereignis (und weniger h�ufig wohl auch eine Unfallnach-
richt) auch zu psycho-pathologischen Auswirkungen fÅhren, die in der Medizin als
Neurose (nicht notwendig eine nicht entsch�digungspflichtige Zweckneurose) oder
in schweren F�llen auch als „Psychose“ eingeordnet werden. Dass der Sachverst�n-
dige ein solches Krankheitsbild feststellen wollte (insbesondere nicht nur nicht aus-
schließt, was fÅr den der Kl�gerin obliegenden Beweis nicht genÅgen wÅrde), l�sst
sein Gutachten bisher gleichfalls nicht erkennen.

Damit konnte das angefochtene Urteil keinen Bestand haben, soweit es der Kl�ge-
rin einen eigenen Schadensersatzanspruch zubilligte.

Das Berufungsgericht durfte bei der neuerlichen PrÅfung der Klage auch teilweise
nur stattgeben, wenn es sich – ggf. aufgrund erg�nzender Befragung des Sachver-
st�ndigen – Åberzeugen konnte, dass die Unfallnachricht bei der Kl�gerin Åber
noch im Bereich normaler Reaktion liegende Erscheinungen von Schmerz, Trauer
und Niedergeschlagenheit hinaus unmittelbar zu einer „traumatischen“ Sch�digung
der physischen und psychischen Gesundheit gefÅhrt hat. Sollte das Berufungs-
gericht aufgrund erneuter PrÅfung wiederum zur Bejahung eines Anspruchs kom-
men, dann durfte es anders als bisher auch ein Mitverschulden des getÇteten Ehe-
mannes nicht außer Betracht lassen. Dies ergibt sich aus einer entsprechenden
Anwendung der Vorschrift des § 254 BGB, in der sich der allgemeinere Rechts-
gedanke des § 242 BGB auspr�gt (BGHZ 34, 355).

Hinsichtlich des nach Billigkeit zu bemessenden Schmerzensgeldanspruchs (§ 847
BGB) ist dies nicht zweifelhaft. Es ist in der Rechtsprechung des BGH (Urt. v.
16.11.1961 – III ZR 189/60, VersR 1962, 93) anerkannt, dass beim Schmerzens-
geldanspruch – im Gegensatz zu den fÅr den VermÇgensschaden geltenden Grund-
s�tzen – die in der besonderen kÇrperlichen und seelischen Verfassung des Verletz-
ten liegende Schadensbereitschaft anspruchsmindernd in Betracht gezogen werden
kann. Beim Schmerzensgeld bildet auch das eigene Mitverschulden des Gesch�dig-
ten, das hier nicht in Frage stand, nur einen Bemessungsfaktor fÅr die nach den
Umst�nden billige Entsch�digung (vgl. BGHZ 18, 149, 157). FÅr andere Verursa-
chungsbeitr�ge, die aus dem, dem Gesch�digten zugeordneten Bereich, hier aus ei-
nem AngehÇrigenverh�ltnis, zu dem Verletzten oder GetÇteten hervorgehen, kann
nichts anderes gelten.

Der vorliegende Fall gab keinen Anlass zu der PrÅfung, wie zu entscheiden w�re,
wenn und soweit die persÇnliche Bindung als Ursache der psychisch vermittelten
Sch�digung hinweggedacht werden kann, und inwieweit gegebenenfalls Åberhaupt
auch Fehlreaktionen dritter, mit dem Unfallopfer nicht verwandtschaftlich oder
sonst eng verbundener Personen im Verh�ltnis zum Sch�diger als zurechenbare
Schadenswirkung anerkannt werden kÇnnten.

A. Der psychische Prim�rschaden §1

23

77

88

99



2. Schockschaden als Gesundheitsverletzung

BGH, Urt. v. 6.12.2022 – VI ZR 168/21 – juris
BGB §§ 253 Abs. 2, 823 Abs. 1

Bei sogenannten „Schocksch�den“ stellt – wie im Falle einer unmittelbaren Be-
eintr�chtigung – eine psychische StÇrung von Krankheitswert eine Gesund-
heitsverletzung i.S.d. § 823 Abs. 1 BGB dar, auch wenn sie beim Gesch�digten
mittelbar durch die Verletzung eines Rechtsgutes bei einem Dritten verursacht
wurde. Ist die psychische Beeintr�chtigung pathologisch fassbar, hat sie also
Krankheitswert, ist fÅr die Bejahung einer Gesundheitsverletzung nicht erfor-
derlich, dass die StÇrung Åber die gesundheitlichen Beeintr�chtigungen hinaus-
geht, denen Betroffene bei der Verletzung eines Rechtsgutes eines nahen Ange-
hÇrigen in der Regel ausgesetzt sind (insoweit Aufgabe Senatsurt. v. 21.5.2019
– VI ZR 299/17, BGHZ 222, 125 Rn 7 m.w.N.).

a) Der Fall

Der Kl�ger nahm den Beklagten auf immateriellen Schadensersatz wegen Verursa-
chung einer psychischen Erkrankung in Anspruch.

Die Tochter des Kl�gers wurde im Alter von fÅnf und sechs Jahren von dem Be-
klagten sexuell missbraucht. Der Beklagte wurde durch Urt. d. LG LÅneburg v.
17.6.2016 unter anderem wegen sexuellen Missbrauchs der Tochter des Kl�gers in
zehn F�llen rechtskr�ftig verurteilt.

Der Kl�ger behauptete, er habe eine tiefgreifende reaktive depressive Verstimmung
erlitten und diese bei einer Psychologin mittels einer Hypnosetherapie behandeln
lassen, nachdem er von den gegen den Beklagten gerichteten VorwÅrfen Kenntnis
erlangt habe. W�hrend der Dauer der Ermittlungen und des gerichtlichen Verfah-
rens sei er vom 9.6.2015 bis zum 5.8.2016 arbeitsunf�hig gewesen. Er sei in dieser
Zeit gedanklich nur mit dem Geschehen um seine Tochter besch�ftigt und deshalb
in seiner Konzentrations- und Antriebsf�higkeit ganz erheblich eingeschr�nkt ge-
wesen. Eine Stabilisierung seiner psychischen Verfassung habe sich erst mit Ab-
schluss des Verfahrens langsam einstellen kÇnnen. Die erlittene Beeintr�chtigung,
die auf der Kenntniserlangung der Taten des Beklagten zum Nachteil der Tochter
des Kl�gers beruht habe, gehe nach Art und Schwere deutlich Åber das hinaus, was
AngehÇrige in derartigen F�llen erfahrungsgem�ß als Beeintr�chtigung erlitten.

Das LG hat nach Einholung eines schriftlichen psychiatrischen Sachverst�ndigen-
gutachtens und AnhÇrung des Sachverst�ndigen sowie persÇnlicher AnhÇrung des
Kl�gers den Beklagten zur Zahlung eines Schmerzensgeldes in HÇhe von
4.000 EUR nebst Zinsen sowie Zahlung außergerichtlicher Rechtsanwaltskosten
verurteilt und die Klage im �brigen abgewiesen. Die Berufung des Beklagten ist
vor dem OLG erfolglos geblieben. Mit seiner vom Berufungsgericht zugelassenen
Revision erstrebte der Beklagte die vollst�ndige Abweisung der Klage.
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b) Die rechtliche Beurteilung

Die AusfÅhrungen des Berufungsgerichts hielten der rechtlichen �berprÅfung nicht
in jeder Hinsicht stand.

Im Ergebnis zutreffend hatte das Berufungsgericht allerdings angenommen, dass
ein Schmerzensgeldanspruch des Kl�gers gegen den Beklagten nach § 823 Abs. 1,
§ 253 Abs. 2 BGB dem Grunde nach besteht.

Eine Gesundheitsverletzung des Kl�gers i.S.d. § 823 Abs. 1 BGB lag nach den vom
Berufungsgericht getroffenen Feststellungen in Form einer psychischen StÇrung
vor.

Nach st�ndiger Senatsrechtsprechung kÇnnen psychische StÇrungen von Krank-
heitswert eine Gesundheitsverletzung i.S.d. § 823 Abs. 1 BGB darstellen. Dieser
Grundsatz hat nach der bisherigen Senatsrechtsprechung, die auch das Berufungs-
gericht seiner Entscheidung zugrunde gelegt hatte, im Bereich der sogenannten
„Schocksch�den“ allerdings eine gewisse Einschr�nkung erfahren. Danach begrÅn-
den seelische ErschÅtterungen wie Trauer oder seelischer Schmerz, denen Betroffe-
ne beim Tod oder einer schweren Verletzung eines AngehÇrigen erfahrungsgem�ß
ausgesetzt sind, auch dann nicht ohne weiteres eine Gesundheitsverletzung im Sin-
ne des § 823 Abs. 1 BGB, wenn sie von StÇrungen der physiologischen Abl�ufe be-
gleitet werden und fÅr die kÇrperliche Befindlichkeit medizinisch relevant sind.
Psychische Beeintr�chtigungen sollen in diesen F�llen nur dann als Gesundheits-
verletzung i.S.d. § 823 Abs. 1 BGB angesehen werden, wenn sie pathologisch fass-
bar sind und Åber die gesundheitlichen Beeintr�chtigungen hinausgehen, denen Be-
troffene beim Tod oder einer schweren Verletzung eines nahen AngehÇrigen in der
Regel ausgesetzt sind.

An dieser einschr�nkenden Auslegung des Tatbestandsmerkmals der Gesundheits-
verletzung, die in der Literatur verbreitet auf Kritik gestoßen ist, h�lt der Senat
nicht l�nger fest. Bei sogenannten „Schocksch�den“ stellt – wie im Falle einer un-
mittelbaren Beeintr�chtigung – eine psychische StÇrung von Krankheitswert eine
Gesundheitsverletzung i.S.d. § 823 Abs. 1 BGB dar, auch wenn sie beim Gesch�-
digten mittelbar durch die Verletzung eines Rechtsgutes bei einem Dritten ver-
ursacht wurde. Ist die psychische Beeintr�chtigung pathologisch fassbar, hat sie
also Krankheitswert, ist fÅr die Bejahung einer Gesundheitsverletzung nicht erfor-
derlich, dass die StÇrung Åber die gesundheitlichen Beeintr�chtigungen hinausgeht,
denen Betroffene bei der Verletzung eines Rechtsgutes eines nahen AngehÇrigen in
der Regel ausgesetzt sind.

Der Senat h�lt diese �nderung im Sinne einer konsequenten Gleichstellung von
physischen und psychischen Beeintr�chtigungen im Rahmen des § 823 Abs. 1 BGB
fÅr geboten. Soweit der Senat zur BegrÅndung seiner bisherigen Rechtsprechung
die in den §§ 844, 845 BGB zum Ausdruck kommende Wertung herangezogen hat,
wonach Beeintr�chtigungen, die allein auf die Verletzung eines Rechtsguts bei ei-
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nem Dritten zurÅckzufÅhren sind, mit Ausnahme der in diesen Vorschriften ge-
nannten F�lle ersatzlos bleiben, steht diese Wertung einer Gleichbehandlung von
physischen und psychischen Beeintr�chtigungen nicht entgegen. In den F�llen so-
genannter „Schocksch�den“ ist Grundlage der Haftung nicht die Verletzung eines
Rechtsguts bei einem Dritten, sondern eine eigene – psychische – Gesundheitsver-
letzung des Anspruchstellers.

Zudem sieht der Senat die Gefahr, dass der nach der bisherigen Senatsrechtspre-
chung bei der PrÅfung des Vorliegens einer Gesundheitsverletzung in Form eines
„Schockschadens“ anzustellende Vergleich zwischen der Beeintr�chtigung des An-
spruchstellers und der zu erwartenden Reaktion von AngehÇrigen in vergleichbarer
Lage zu unbilligen Ergebnissen fÅhren kann. Dies wird exemplarisch deutlich,
wenn als AuslÇser des „Schockschadens“ eine vors�tzliche Straftat in Rede steht.
Es w�re schon fÅr sich genommen unbillig, etwa im Falle einer besonders schwer-
wiegenden Straftat, die bei nahen AngehÇrigen des Opfers mittelbar eindeutig pa-
thologische psychische Beeintr�chtigungen (etwa schwere Depressionen) ver-
ursacht hat, diese deshalb nicht als tatbestandsm�ßige Gesundheitsverletzung i.S.d.
§ 823 Abs. 1 BGB anzusehen, weil sie im Regelfall als Reaktion auf vergleichbare
Straftaten zu erwarten sind. DarÅber hinaus wÅrde es zu WertungswidersprÅchen
fÅhren, in derartigen F�llen eine Gesundheitsverletzung zu verneinen, diese aber
umgekehrt bei mittelbarer Verursachung einer psychischen Beeintr�chtigung von
Krankheitswert durch eine geringfÅgige Straftat deshalb zu bejahen, weil sie bei
AngehÇrigen in vergleichbarer Lage regelm�ßig nicht auftritt.

Dem der bisherigen Senatsrechtsprechung zugrundeliegenden und berechtigten An-
liegen, die Haftung fÅr lediglich mittelbar verursachte psychische Beeintr�chtigun-
gen – insbesondere bei lediglich fahrl�ssiger HerbeifÅhrung – nicht ins Uferlose
auszuweiten, kann bei sorgf�ltiger PrÅfung der haftungsbegrÅndenden Merkmale
des § 823 Abs. 1 BGB in anderer Weise als durch einschr�nkende Voraussetzungen
hinsichtlich des Tatbestandsmerkmals der Gesundheitsverletzung Rechnung getra-
gen werden. So ist etwa im Blick zu behalten, dass eine Haftung fÅr psychische
Beeintr�chtigungen, die als Prim�rschaden geltend gemacht werden, nur in Be-
tracht kommt, wenn die Beeintr�chtigung selbst Krankheitswert besitzt und inso-
weit das strenge Beweismaß des § 286 ZPO gilt, das die volle �berzeugung des Tat-
richters erfordert (vgl. hierzu und zu den weiteren mÇglichen „Filtern“ der
Ad�quanz und des Verschuldens Senatsurt. v. 8.12.2020 – VI ZR 19/20, BGHZ
228, 264 Rn 21, 22 und 24 f.). Auch bedarf der Zurechnungszusammenhang gerade
in F�llen psychischer Gesundheitsbeeintr�chtigungen einer gesonderten PrÅfung.

Im �brigen kann im Einzelfall bei geringfÅgigen Verletzungen des KÇrpers oder
der Gesundheit ohne wesentliche Beeintr�chtigung der LebensfÅhrung und ohne
Dauerfolgen ein Schmerzensgeld gegebenenfalls versagt werden, wenn es sich nur
um vorÅbergehende, im Alltagsleben typische und h�ufig auch aus anderen GrÅn-
den als einem besonderen Schadensfall entstehende Beeintr�chtigungen des KÇr-
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pers oder des seelischen Wohlbefindens handelt. Damit sind Beeintr�chtigungen
gemeint, die sowohl von der Intensit�t als auch der Art der Verletzung her nur ganz
geringfÅgig sind und Åblicherweise den Verletzten nicht nachhaltig beeindrucken,
weil er schon aufgrund des Zusammenlebens mit anderen Menschen daran gewÇhnt
ist, vergleichbaren StÇrungen seiner Befindlichkeit ausgesetzt zu sein (sog. Baga-
telle).

Nach diesen Grunds�tzen war die der BeweiswÅrdigung des LG folgende Feststel-
lung des Berufungsgerichts, wonach der Kl�ger eine Gesundheitsverletzung i.S.d.
§ 823 Abs. 1 BGB in Form einer AnpassungsstÇrung nach ICD-10 F43.2 erlitten
hat, frei von Rechtsfehlern. Entgegen der Ansicht der Revision war nicht zu bean-
standen, dass das Berufungsgericht keinen konkreten Anhaltspunkt fÅr Zweifel an
der Richtigkeit der Feststellungen des LG i.S.d. § 529 Abs. 1 Nr. 1 ZPO hinsichtlich
des Vorliegens einer AnpassungsstÇrung darin gesehen hatte, dass das LG seine Be-
urteilung – sachverst�ndig beraten – auf die subjektiven Angaben des Kl�gers ge-
stÅtzt hatte. Nach dem Grundsatz der freien BeweiswÅrdigung (§ 286 Abs. 1 S. 1
ZPO) ist das Gericht nicht gehindert, im Rahmen der WÅrdigung des gesamten In-
halts der Verhandlungen und des Ergebnisses der Beweisaufnahme seine �berzeu-
gungsbildung auf eine Parteierkl�rung zu stÅtzen, auch wenn sie außerhalb einer
fÇrmlichen Parteivernehmung erfolgt ist. Von Rechts wegen war auch nichts dage-
gen zu erinnern, dass das Berufungsgericht – gestÅtzt auf die medizinische Ein-
sch�tzung des gerichtlichen Sachverst�ndigen – in der festgestellten Anpassungs-
stÇrung mit Ausbildung einer depressiven Symptomatik, Angst und Besorgnis,
Einschr�nkungen bei der Bew�ltigung der allt�glichen Routinen und verbunden mit
einem RÅckzug von Sozialkontakten, eine pathologisch fassbare psychische Beein-
tr�chtigung des Kl�gers von Krankheitswert gesehen hatte. Ob, wie das Berufungs-
gericht mit dem LG weiter angenommen hatte, diese AnpassungsstÇrung einen ge-
genÅber „Åblichen“ F�llen verl�ngerten Zeitverlauf hatte, war nach den dargelegten
Maßst�ben fÅr die Feststellung der Prim�rverletzung unerheblich und lediglich fÅr
die nach § 287 ZPO durchzufÅhrende Ermittlung des Umfangs des verursachten
Schadens von Bedeutung.

Ebenfalls nicht zu beanstanden war die BeweiswÅrdigung des Berufungsgerichts
hinsichtlich seiner Feststellung, dass fÅr die psychische StÇrung des Kl�gers der
Missbrauch seiner Tochter durch den Beklagten kausal war.

Die Angriffe der Revision gegen die Beurteilung des haftungsrechtlichen Zurech-
nungszusammenhangs durch das Berufungsgericht griffen ebenfalls nicht durch.

Allerdings bedarf der Zurechnungszusammenhang gerade in F�llen psychischer
Gesundheitsbeeintr�chtigungen einer gesonderten PrÅfung. Dabei ist zu berÅck-
sichtigen, dass die Schadensersatzpflicht durch den Schutzzweck der verletzten
Norm begrenzt wird. Eine Schadensersatzpflicht besteht nur, wenn die Tatfolgen,
fÅr die Ersatz begehrt wird, aus dem Bereich der Gefahren stammen, zu deren Ab-
wendung die verletzte Norm erlassen worden ist. HierfÅr muss die Norm den
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Schutz des Rechtsguts gerade gegen die vorliegende Sch�digungsart bezwecken;
die geltend gemachte Rechtsgutsverletzung bzw. der geltend gemachte Schaden
mÅssen also auch nach Art und Entstehungsweise unter den Schutzzweck der ver-
letzten Norm fallen. Daran fehlt es in der Regel, wenn sich eine Gefahr realisiert
hat, die dem allgemeinen Lebensrisiko und damit dem Risikobereich des Gesch�-
digten zuzurechnen ist. Der Sch�diger kann nicht fÅr solche Verletzungen oder
Sch�den haftbar gemacht werden, die der Betroffene in seinem Leben auch sonst
Åblicherweise zu gew�rtigen hat. Insoweit ist eine wertende Betrachtung geboten.

Verneint wurde der Zurechnungszusammenhang bei psychischen Beeintr�chtigun-
gen vor diesem Hintergrund etwa dann, wenn der Gesch�digte das schadensauslÇ-
sende Ereignis in neurotischem Streben nach Versorgung und Sicherheit lediglich
zum Anlass nimmt, den Schwierigkeiten und Belastungen des Erwerbslebens aus-
zuweichen, ebenso im Fall der psychischen Gesundheitsverletzung einer Mutter
aufgrund der Nachricht Åber eine schwere Erbkrankheit des Vaters der gemein-
samen Kinder. Entsprechendes kann gelten, wenn das sch�digende Ereignis ganz
geringfÅgig ist (Bagatelle), nicht gerade speziell eine Schadensanlage des Verletz-
ten trifft und die psychische Reaktion deshalb im konkreten Fall schlechterdings
nicht mehr verst�ndlich ist, weil sie in grobem Missverh�ltnis zum Anlass steht.
Grunds�tzlich scheitert die Zurechnung psychischer Sch�den aber nicht daran, dass
der Verletzte infolge kÇrperlicher oder seelischer Dispositionen besonders scha-
densanf�llig ist, weil der Sch�diger keinen Anspruch darauf hat, so gestellt zu wer-
den, als habe er einen bis dahin Gesunden verletzt. FÅr den auch im Streitfall be-
troffenen Bereich der sogenannten „Schocksch�den“ ist in der hÇchstrichterlichen
Rechtsprechung darÅber hinaus anerkannt, dass es an dem fÅr eine Schadensersatz-
pflicht erforderlichen Schutzzweckzusammenhang fehlt, wenn der Dritte, auf des-
sen Verletzung die psychischen Beeintr�chtigungen des Betroffenen zurÅckgehen,
diesem nicht persÇnlich nahesteht; auch insoweit verwirklicht sich allein ein – dem
Sch�diger nicht zurechenbares – allgemeines Lebensrisiko.

Nach diesen Grunds�tzen stand im Streitfall der haftungsrechtlichen Zurechnung
der durch die Straftaten des Kl�gers verursachten psychischen Gesundheitsverlet-
zung des Beklagten nicht entgegen, dass kÇrperliche oder psychische Verletzungen
der Tochter des Kl�gers als unmittelbar Betroffener aufgrund des sexuellen Miss-
brauchs bisher nicht festgestellt sind. Anders als die Revision meinte, ist ein Ersatz
von sogenannten „Schocksch�den“ nicht von vornherein auf F�lle beschr�nkt, in
denen der AngehÇrige getÇtet oder schwer verletzt wurde.

Der Senat hat allerdings erwogen, ob es aus �hnlichen Erw�gungen, die ihn zu Ein-
schr�nkungen der Ersatzpflicht fÅr „Schocksch�den“ unterhalb eines bestimmten
Schweregrades veranlasst haben, geboten sein kann, den Anspruch zu versagen,
wenn der Gesch�digte auf Ereignisse besonders empfindlich und „schockartig“ rea-
giert, die das objektiv nicht rechtfertigen und die im Allgemeinen ohne nachhaltige
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und tiefe seelische ErschÅtterungen toleriert zu werden pflegen. Ein solcher Fall
lag hier jedoch nicht vor.

Zwar wird nicht jede vors�tzliche Straftat zum Nachteil eines nahen AngehÇrigen
ein verst�ndlicher und nachvollziehbarer Anlass fÅr die Entwicklung eines patholo-
gischen psychischen Zustandes sein. Die Konfrontation eines Elternteils mit dem
wiederholten sexuellen Missbrauch seines Kindes kann hierzu jedoch auch dann
geeignet sein, wenn kÇrperliche oder psychische Verletzungen des Kindes bisher
nicht feststellbar sind. Insoweit kann die dem Elternteil vom T�ter aufgezwungene
psychische Verarbeitung einer erheblichen Gef�hrdung der ungestÇrten Entwick-
lung seines Kindes genÅgen, die entgegen der Ansicht der Revision auch nicht dem
allgemeinen Lebensrisiko der Eltern unterf�llt. Vielmehr empfinden Eltern typi-
scherweise aufgrund ihrer engen personalen Verbundenheit mit ihren Kindern, zu
deren Sorge sie auch von Rechts wegen verpflichtet sind (§ 1626 BGB), einen Inte-
grit�tsverlust des Kindes als Beeintr�chtigung der eigenen Integrit�t und nicht als
„normales“ Lebensrisiko der Teilnahme an den Ereignissen der Umwelt, zumal
dann, wenn die Integrit�tsverletzung des Kindes auf einer vors�tzlichen Sexual-
straftat beruht. Die hier geltend gemachte Gesundheitsverletzung f�llt somit auch
hinsichtlich ihrer Entstehungsweise unter den Schutzzweck der verletzten Norm.
Es war daher nicht zu beanstanden, dass das Berufungsgericht im Streitfall im
zehnfachen sexuellen Missbrauch der Tochter des Kl�gers einen unter Zurech-
nungsgesichtspunkten hinreichenden Anlass fÅr die vom Kl�ger geltend gemachte
Gesundheitsbeeintr�chtigung gesehen hatte.

Die Ansicht der Revision, Ersatz wegen eines „Schockschadens“ kÇnne nicht ver-
langt werden, wenn der Anspruchsteller am „Unfallgeschehen“ nicht beteiligt ge-
wesen sei, trifft in dieser Allgemeinheit ebenfalls nicht zu. Auch wenn es der Senat
im Rahmen der PrÅfung der Zurechnung psychischer Gesundheitsverletzungen auf-
grund eines Unfallereignisses fÅr ein maßgebliches Kriterium gehalten hat, ob der
Gesch�digte am Unfallgeschehen unmittelbar beteiligt war, so hat er in F�llen, in
denen die unmittelbar verletzte Person ein naher AngehÇriger des mittelbar Ge-
sch�digten war, auch den Ersatz eines „Fernwirkungsschadens“ – etwa, aber nicht
nur aufgrund der �bermittlung der Nachricht des Todes des AngehÇrigen – fÅr
mÇglich gehalten. Etwas anderes ergibt sich entgegen einer in der Literatur vertre-
tenen Ansicht auch nicht aus dem Senatsurt. v. 27.1.2015 – VI ZR 548/12 (NJW
2015, 1451 Rn 10 f.). Der Senat hat in dieser Entscheidung den Umstand, dass der
Kl�ger nicht lediglich vom Tod der Ehefrau benachrichtigt worden war, sondern
den tÇdlichen Unfall unmittelbar miterlebt hatte, lediglich als ein Argument gegen
die Verneinung eines haftungsbegrÅndenden Gesundheitsschadens angefÅhrt.

Der Gesundheitsschaden war entgegen der Auffassung der Revision auch nicht des-
halb der Sph�re des Kl�gers und damit nicht dem Beklagten zuzurechnen, weil
beim Kl�ger nach den Feststellungen des gerichtlichen Sachverst�ndigen ein dys-
funktionaler Umgang mit Belastungen festzustellen war. Wie oben ausgefÅhrt,
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scheitert die Zurechnung psychischer Sch�den grunds�tzlich nicht daran, dass der
Verletzte infolge kÇrperlicher oder seelischer Dispositionen besonders schadens-
anf�llig ist.

Rechtsfehlerhaft waren jedoch die Erw�gungen des Berufungsgerichts zur HÇhe
des zuerkannten Schmerzensgeldes.

Die Bemessung des Schmerzensgeldes der HÇhe nach ist grunds�tzlich Sache des
nach § 287 ZPO besonders frei gestellten Tatrichters. Sie ist vom Revisionsgericht
nur darauf zu ÅberprÅfen, ob die Festsetzung Rechtsfehler enth�lt, insbesondere ob
das Gericht sich mit allen fÅr die Bemessung des Schmerzensgeldes maßgeblichen
Umst�nden ausreichend auseinandergesetzt und sich um eine angemessene Bezie-
hung der Entsch�digung zu Art und Dauer der Verletzung bemÅht hat. Die Bemes-
sung des Schmerzensgeldes kann in aller Regel nicht schon deshalb beanstandet
werden, weil sie als zu dÅrftig oder als zu reichlich erscheint; insoweit ist es der
Revision verwehrt, ihre Bewertung an die Stelle des Tatrichters zu setzen.

Auch nach diesem eingeschr�nkten PrÅfungsmaßstab war die BegrÅndung des Be-
rufungsgerichts, mit der es den bereits vom LG zugesprochenen Schmerzensgeld-
betrag best�tigt hatte, zu beanstanden. Denn sie setzte sich nicht mit dem Umstand
auseinander, dass der gerichtliche Sachverst�ndige die Gesundheitsbeeintr�chti-
gung des Kl�gers und gerade deren Verlauf zumindest auch auf dessen psychische
Pr�disposition zurÅckgefÅhrt hatte. Hierzu bestand aber Veranlassung, da nach der
Senatsrechtsprechung bei der Bemessung des Schmerzensgeldes – anders als bei
der haftungsbegrÅndenden Zurechnung – eine bereits vorhandene Schadensanf�l-
ligkeit des Gesch�digten ein berÅcksichtigungsf�higer Umstand ist (vgl. Senats-
urteile v. 5.11.1996 – VI ZR 275/95, VersR 1997, 122, 123, juris Rn 14 m.w.N.; v.
22.9.1981 – VI ZR 144/79, VersR 1981, 1178,1180, juris Rn 27; v. 19.12.1969 – VI
ZR 111/68, VersR 1970, 281, 284, juris Rn 39).

Das Berufungsurteil war daher aufzuheben und die Sache zur neuen Verhandlung
und Entscheidung an das Berufungsgericht zurÅckzuverweisen (§ 562 Abs. 1, § 563
Abs. 1 S. 1 ZPO). Der Rechtsstreit war nicht zur Endentscheidung reif (§ 563 Abs. 3
ZPO), weil die Bemessung der HÇhe des Schmerzensgeldes dem Tatrichter vor-
behalten ist.

3. Posttraumatische BelastungsstÇrungen von unmittelbar

Unfallbeteiligten

BGH, Urt. v. 12.11.1985 – VI ZR 103/84, VersR 1986, 448
BGB §§ 823 Abs. 1, 847
1. Erleidet ein Unfallbeteiligter, der vom Sch�diger in diese Rolle gezwungen

worden ist, eine Unfallneurose, die auf das Miterleben des Unfalls mit
schweren Folgen zurÅckzufÅhren ist, so sind darauf beruhende Gesundheits-
sch�den grunds�tzlich dem Unfallgeschehen haftungsrechtlich zuzurechnen.
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